
Versand  der  Abgabenbescheide
für das Jahr 2026 beginnt in
den nächsten Tagen
In den kommenden Tagen beginnt die Stadt Bergkamen mit dem
Versand der Steuer- und Abgabenbescheide für das Jahr 2026.
Aus organisatorischen Gründen werden die Grundbesitzabgaben-
und Hundesteuerbescheide getrennt versandt.

Am Freitag, 16.01.2026 werden rund 3.500 Hundesteuerbescheide
zur Post gegeben. Die Hundesteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr
unverändert und ist für das Kalenderjahr 2026 am 01.07.2026
fällig. Neue Hundesteuermarken werden nicht ausgegeben.

Am  Montag,  19.01.2026  beginnt  der  Versand  der
Grundbesitzabgabenbescheide.  Dieser  erfolgt  über  einen
externen Dienstleister.

Die  Abwassergebühr  wird  –  wie  bisher  –  verbrauchsabhängig
festgesetzt.  Maßgeblich  ist  der  Frischwasserverbrauch  des
Vorvorjahres, so dass für die Gebührenberechnung der Verbrauch
aus dem Jahr 2024 herangezogen wird.

Neu ist, dass Wasserschwundmengen künftig nicht mehr mit dem
Frischwasserverbrauch verrechnet werden, sondern zur besseren
Nachvollziehbarkeit gesondert im Abgabenbescheid ausgewiesen
sind.

 

Hinweis zur Grundsteuer 2026

Zum  Zeitpunkt  der  Bescheiderstellung  lag  noch  kein
Ratsbeschluss über die Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2026
vor.  Daher  erfolgt  die  Festsetzung  der  Grundsteuer  auf
Grundlage der bisherigen Steuersätze (Grundsteuer A = 350% und
Grundsteuer B = 670%).
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Es ist davon auszugehen, dass der Rat der Stadt Bergkamen in
absehbarer  Zeit  über  die  Grundsteuerhebesätze  für  2026
entscheiden wird. Dabei ist mit einer rückwirkenden Anpassung
zum 01.01.2026 zu rechnen. Die Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer  erhalten  in  diesem  Fall  einen
entsprechenden Änderungsbescheid im Laufe des ersten Halbjahrs
2026.

Weiterhin enthalten die Bescheide einen Fragebogen des Kreises
Unna zur Erstellung eines Mietspiegels. Die Teilnahme an der
Umfrage ist inzwischen verpflichtend. Nachfragen hierzu sind
an den Kreis Unna zu stellen.

Bei Fragen zu den Bescheiden stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Steueramts gerne telefonisch oder per E-Mail
unter steueramt@bergkamen.de zur Verfügung.

Die telefonischen Kontaktdaten lauten:

Gewerbe- und Hundesteuern:           Frau Bange,              
Telefon 02307/965-471

Grundbesitzabgaben:                        Frau Knäpper,
           Telefon 02307/965-306

Herr Maaz,                 Telefon 02307/965-307
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